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Eine direkte Aufgabenübertragung auf die Kom-

munen war dem Bund verfassungsrechtlich nicht 

mehr möglich; § 69 SGB VIII normiert dementspre-

chend nunmehr, dass die Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe durch Landesrecht zu bestimmen sind. 

In NRW wurde im unmittelbaren zeitlichen Zu-

sammenhang mit der bundesrechtlichen Regelung 

am 22. Oktober 2008 erstmalig durch Landesrecht 

die Zuständigkeit der Kreise und kreisfreien Städte 

als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

begründet, und dies ohne einen finanziellen Aus-

gleich vorzusehen, der nach den Grundsätzen der 

Konnexität der nordrhein-westfälischen Landesver-

fassung geboten gewesen wäre. 

In Niedersachsen hingegen existiert die Zustän-

digkeitszuweisungsvorschrift zu diesem Aufgaben-

bereich (§ 1 AG KJHG) im Landesrecht bereits seit 

1993, also schon lange vor der Einführung der 

strengen Konnexitätsregelung in Artikel 57 Abs. 4 

NV zum 1. Januar 2006. 

Anders als Nordrhein-Westfalen hat Niedersach-

sen für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf 

Betreuung für Ein- bis unter Dreijährige eine faire 

finanzielle Lastenverteilung zwischen Land und 

Kommunen vorgenommen. Dazu wurden in Nie-

dersachsen im Jahr 2008 frühzeitig Verhandlungen 

über die finanziellen Folgen und die Fragen der 

Abgeltung möglicher Konnexitätsansprüche zwi-

schen der Landesregierung und den kommunalen 

Spitzenorganisationen aufgenommen, die zu einer 

einvernehmlichen Vereinbarung geführt haben. 

Berücksichtigt wurde dabei, dass bereits vor Ein-

führung des landesverfassungsrechtlichen Konne-

xitätsprinzips 2006 in Niedersachsen durch das 

Tagesbetreuungsausbaugesetz eine Pflicht der 

Kommunen begründet war, ein Betreuungsniveau 

von 21 % für die unter Dreijährigen bundesweit 

vorzuhalten. Diese Quote war bei Weitem nicht 

erreicht. Das Land Niedersachsen hat in den Ver-

handlungen im Gegenzug seine besondere finan-

zielle Verpflichtung für das darüber hinausgehende 

Ausbauniveau bis 35 % grundsätzlich anerkannt. 

Die Kostenanteile von Land und kommunalen Ge-

bietskörperschaften verteilen sich auf dieser Basis 

angemessen. 

Das gemeinsam erzielte Verhandlungsergebnis 

wurde in der Folge auch rechtlich durch die Erhö-

hung der Personalkostenerstattung für die Kinder-

krippen im Rahmen des Niedersächsischen Kin-

dertagesstättengesetzes vom 18. Juni 2009 umge-

setzt. Für die Tagespflege bestehen noch geson-

derte, aber inhaltlich entsprechende Regelungen. 

Zudem hat das Land mit den kommunalen Spit-

zenverbänden vereinbart, dass die Angemessen-

heit der Finanzhilfen in 2011 evaluiert wird. Dies ist 

so auch gesetzlich normiert worden. 

Zu 2: Das Urteil entfaltet keinerlei Rechtswirkung 

auf Niedersachsen. Siehe Antwort zu 1. 

Zu 3: Minister Schünemann hat in seinem Schrei-

ben an die kommunalen Spitzenverbände vom 

16. Oktober 2009 deutlich gemacht, dass sich das 

Land für den Zeitraum bis 2013 auch für Kommu-

nen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit bei der 

Genehmigung der für kommunale Haushalte not-

wendigen Zukunftsinvestitionen nicht verschließen 

wird. Dies gilt insbesondere für die kommunale 

Bildungsinfrastruktur. Diese Aussage hat für die 

Landesregierung weiterhin Gültigkeit. 

 

Anlage 49 

Antwort 

des Ministeriums für Inneres und Sport auf die 

Frage 52 der Abg. Silva Seeler, Brigitte Somfleth, 

Detlef Tanke, Sigrid Rakow, Marcus Bosse, Rolf 

Meyer, Klaus Schneck, Karin Stief-Kreihe, Klaus-

Peter Bachmann, Karl Heinz Hausmann, Jürgen 

Krogmann, Sigrid Leuschner, Heiner Bartling, Jutta 

Rübke und Johanne Modder (SPD) 

Castortransfer durch Niedersachen? 

Nach Auskunft von Cop2cop, einem in 

Deutschland unabhängigen einmaligen Inter-

netprojekt mit den neuesten Meldungen zu al-

len Themen der Inneren Sicherheit, hat das 

Bundesamt für Strahlenschutz für den 15. und 

16. Dezember 2010 einen Castortransport mit 

Atommüll auf der Schiene von Cadarache (Süd-

frankreich) nach Lubmin (Mecklenburg-Vor-

pommern) genehmigt. Ob der Transport zu die-

sem Zeitpunkt tatsächlich stattfindet, entschei-

det abschließend der Bund. Dem Bericht zufol-

ge wird die Entscheidung über die Streckenfüh-

rung durch die Behörden des Bundes in Ab-

stimmung mit der Deutschen Bahn AG getrof-

fen. Nach den bisherigen Planungen erwartet 

das Innenministerium in Magdeburg, dass die 

Hauptstrecke am 16. Dezember 2010 durch 

Sachsen-Anhalt verlaufen wird. Die Entschei-

dung über diese oder alternative Strecken wer-

den die Bundesbehörden kurzfristig treffen. 

Einsatzkoordinierende Stelle für den Schutz 

des Transports ist das Innenministerium von 

Mecklenburg-Vorpommern. Der Schutz des 

Schienentransports und der Bahnanlagen liegt 

in den Händen der Bundespolizei. Zuständig für 

Sachsen-Anhalt ist die Bundespolizeidirektion 

in Pirna. Zum Schutz von Gleisanlagen, Bahn-

höfen, Bahnübergängen und Brücken wird die 

Bundespolizei von Landespolizei unterstützt. 

 11795



Niedersächsischer Landtag  -  16. Wahlperiode  -  92. Plenarsitzung am 9. Dezember 2010 

 

Die Sicherung dieses Transports stellt nach 

Aussage des Innenministers Sachsen-Anhalts, 

Holger Hövelmann (SPD), für die Kolleginnen 

und Kollegen nach dem unterstützenden Ein-

satz im Wendland und angesichts des verstärk-

ten Einsatzes gegen mögliche Terroranschläge 

eine weitere Belastung dar. Wenn die Schutz-

maßnahmen gegen den internationalen Terro-

rismus noch längere Zeit laufen würden, sollte 

der Bund sehr genau prüfen, ob in dieser Zeit 

auch noch ein Castortransport unbedingt erfor-

derlich sei, so Hövelmann. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie stellt sich die Gesamtsituation dieses 

Transportes - vor allen Dingen auch in Bezug 

auf die Streckenführung - auf die Betroffenheit 

Niedersachsens dar, und wann genau erfährt 

Niedersachsen, ob und wo der Transfer durch 

das Land stattfindet? 

2. Nach welchen Kriterien werden die betroffe-

nen Bundesländer einbezogen, und welche Un-

terstützung erhalten sie vom Bund bei der Si-

cherung der Transporte? 

3. Inwieweit teilt die Landesregierung die Aus-

sage des o. g. Innenministers, und wie schätzt 

die Landesregierung die personelle Belastung 

der Polizei ein - auch vor dem Hintergrund des 

internationalen Terrorismus? 

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat am 

30. April 2010 auf Antrag der Firma Nuclear Cargo 

& Service GmbH, 63457 Hanau (NCS), den Trans-

port von bestrahlten und unbestrahlten Kernbrenn-

stoffen vom Kernforschungszentrum Cadarache in 

das Zwischenlager Nord in Rubenow genehmigt. 

Die Genehmigung ist bis zum 31. Dezember 2010 

befristet. Die zu transportierenden Kernbrennstoffe 

stammen ursprünglich überwiegend aus dem For-

schungszentrum Karlsruhe und zu einem geringe-

ren Teil aus Geesthacht vom Forschungsschiff NS 

Otto Hahn. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Anfrage 

namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: Der geplante Streckenverlauf des Transpor-

tes einschließlich möglicher Alternativstrecken ist 

vom Beförderer in der Antragstellung anzugeben. 

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat in seine 

Prüfung zur Erteilung der Beförderungsgenehmi-

gung u. a. auch einzubeziehen, ob der beantragte 

Streckenverlauf für den jeweiligen Transport ge-

eignet ist. 

In dem der Anfrage zugrunde liegenden Genehmi-

gungsverfahren hat das Bundesamt für Strahlen-

schutz die Kommission Sicherung und Schutz 

kerntechnischer Einrichtungen (KoSikern), in der 

die Innenressorts der Länder und des Bundes 

vertreten sind, um Stellungnahme zum Genehmi-

gungsantrag gebeten. Die Beteiligung der Innen-

ressorts dient dazu, polizeiliche Belange im Rah-

men der Genehmigungserteilung berücksichtigen 

zu können. Dabei haben die von der beantragten 

Transportstrecke betroffenen Länder über das 

Vorsitzland der KoSikern Gelegenheit erhalten, 

zum Genehmigungsantrag und damit auch zum 

Streckenverlauf Stellung zu nehmen. Nach Ge-

nehmigungserteilung wurden die betroffenen Län-

der sodann über den Inhalt der Genehmigung und 

somit auch über den genehmigten Streckenverlauf 

unterrichtet.  

Einzelheiten zur vorgesehenen Transportstrecke 

und möglichen Ausweichstrecken unterliegen der 

Vertraulichkeit. 

Zu 2: Bei länderübergreifenden Transporten über-

nimmt regelmäßig ein Land die Einsatzkoordinie-

rung und sorgt für die erforderliche Abstimmung 

unter den vom Transport betroffenen Ländern. 

Beim Transport von Cadarache nach Rubenow 

obliegt die Einsatzkoordinierung dem Land Meck-

lenburg-Vorpommern. Unter Federführung des 

Innenministeriums des Landes Mecklenburg-

Vorpommern sind zur Festlegung des konkreten 

Beförderungstermins und der Streckenführung 

Einsatzkoordinierungsgespräche zwischen den 

Innenressorts der von dem Transport betroffenen 

Länder und des Bundes, dem Eisenbahn-

Bundesamt, der NCS und der Deutschen Bahn AG 

durchgeführt worden. 

Neben ihrer originären Aufgabenerfüllung auf dem 

Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des 

Bundes unterstützt die Bundespolizei die Länder 

im Einzelfall je nach Unterstützungsbedarf des 

Landes und den ihr für die Unterstützung zur Ver-

fügung stehenden Kapazitäten. 

Zu 3: Aussagen von Mitgliedern anderer Landes-

regierungen kommentiert die Niedersächsische 

Landesregierung nicht. 

Soweit sich die Fragestellung auf die Situation in 

Niedersachsen bezieht, weist die Landesregierung 

darauf hin, dass die Belastung der Polizei derzeit 

insgesamt hoch ist. 

 

 

 

 

 

 

11796 


